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Verfahrensordnung der Ethik-Kommission des DOSB 
 

I. Präambel 

Die Bildung der Ethik-Kommission des DOSB wurde im Dezember 2018 durch die 

Mitgliederversammlung in Düsseldorf beschlossen. 

 

Ihre satzungsgemäßen Aufgaben sind die Folgenden: 

• Die Ethik-Kommission berät Präsidium und Vorstand des DOSB in Fragen der guten 

Verbandsführung. Die Grundsätze der guten Verbandsführung sind im Ethik-Code und den 

Good Governance-Regularien niedergelegt. 

• Die Ethik-Kommission leitet eine Untersuchung bei Anhaltspunkten für oder Hinweisen auf 

Verstöße gegen die Grundsätze einer guten Verbandsführung. 

• In den Zuständigkeitsbereich der Ethik-Kommission fallen neben Präsidiums- und 

Vorstandsmitgliedern, die Persönlichen Mitglieder des DOSB, die Mitglieder der Beiräte und 

Kommissionen und die hauptamtlichen Mitarbeitenden des DOSB.  

• Für die Dauer von internationalen Multi-Sportveranstaltungen, zu denen der DOSB 

Sportler*innen entsendet, wird der Ethik-Kommission diese Zuständigkeit auch für die 

Mitglieder der deutschen Delegation übertragen. Dies beinhaltet auch Hinweise, die sich auf 

die jeweilige Multi-Sportveranstaltung beziehen, jedoch erst nach dem Ende der Multi-

Sportveranstaltung bekannt werden.  

• Nach Abschluss der Untersuchung stellt die Ethik-Kommission fest, ob ein Verstoß gegen die 

Grundsätze der guten Verbandsführung vorliegt und gibt, für den Fall eines Verstoßes, eine 

Empfehlung an das für die Sanktionierung zuständige Gremium. 

 

Die Ethik-Kommission gibt sich in eigener Zuständigkeit folgende Verfahrensordnung, um einen 

unabhängigen, transparenten und die Persönlichkeitsrechte aller Betroffenen wahrenden Umgang mit 

Verdachtssituationen sicherzustellen. 

II. Grundsätze 

1. Das Verfahren ist für den*die Hinweisgeber*in und ggf. andere betroffene Personen kostenlos. 

2. Die Mitglieder der Ethik-Kommission agieren unabhängig und weisungsfrei.  

3. Die Ethik-Kommission beachtet die folgenden Verfahrensgrundsätze: 

a) Grundsatz des fairen Verfahrens,  

b) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 

c) Grundsatz des Anspruches auf rechtliches Gehör, 

d) Grundsatz der Unschuldsvermutung, 

e) Grundsatz der Wahrung der Vertraulichkeit und des Datenschutzes und 

f) Grundsatz der Rehabilitierung. 

III. Definitionen 

1. Hinweise sind Informationen über mögliche Verstöße, die bei einer Meldestelle1 eingegangen 

sind. Die Informationen werden von der Stelle, insofern der*die Hinweisgeber*in einverstanden 

ist, an die Ethik-Kommission für die Durchführung einer Untersuchung zugeführt.   

 
1 Die Meldestellen sind gemäß den DOSB Good Governance-Regularien: die zentrale Hinweisstelle, die DOSB 
Ombudsstelle, die*der direkte Vorgesetze oder dessen*deren Vorgesetzte, das für Compliance zuständige 
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2. Verstöße sind Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen oder bei Gelegenheit einer 

verbandsinternen Tätigkeit, die nicht geltendem Recht entsprechen oder verbandsinternen 

Regelungen und/oder den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Verbandsführung zuwiderlaufen 

oder Handlungen oder Unterlassungen, die zu erheblichen und/oder wiederholten 

Reputationsproblemen des DOSB führen könnten. 

3. Hinweisgeber*in ist die Person, die einen Verstoß meldet. 

4. Eine Person, die Gegenstand des Hinweises ist, ist die Person, die der Rechtsverletzung bzw. 

des Verstoßes gegen verbandsinterne Regelungen beschuldigt wird (nachfolgend „beschuldigte 

Person“ genannt). 

5. Sonstige Personen, die in dem Hinweis genannt werden, sind Personen, die die in dem Hinweis 

enthaltenen Informationen bestätigen können oder auf sonstige Weise zur Sachverhalts-

aufklärung beitragen können bzw. sollen (nachfolgend „Zeug*in“ genannt). 

6. Sanktionen oder Ordnungsmaßnahmen sind Reaktionen des Verbandes gegenüber der Person, 

die Gegenstand des Hinweises ist, mit denen auf einen von der Ethik-Kommission festgestellten 

Verstoß dieser Person reagiert wird. 

7. Das Entscheidungsgremium verhängt die Sanktionen. Die Festlegung, welches Gremium oder 

Organ dies ist, ist unter VII. 3. g) definiert.  

8. Die DOSB Ombudsstelle ist durch unabhängige Vertrauensanwält*innen besetzt und steht 

Hinweisgeber*innen als Ansprechpartner zur Verfügung.  

9. Die Zentrale Hinweisstelle ist eine zentrale Einheit im organisierten Sport und dient als 

Anlaufstelle für Hinweisgeber*innen. Besetzt ist die Zentrale Hinweisstelle durch 

Berufsgeheimnisträger*innen. 

 

IV. Sitzungen der Ethik-Kommission  

1. Die Ethik-Kommission wird von dem*der, in der Mitgliederversammlung gewählten, Vorsitzenden 

der Kommission bei Bedarf einberufen. Sitzungen können auch auf Anregung eines anderen 

Kommissionsmitgliedes mit einfacher Mehrheit anberaumt werden. 

2. Die Ethik-Kommission bestimmt bei ihrer konstituierenden Sitzung aus ihrer Mitte eine*n 

stellvertretende*n Vorsitzende*n, der*die bei Verhinderung der*des Vorsitzenden dessen Rolle 

einnimmt. 

3. Die Einladung erfolgt per E-Mail mit einer Frist von drei Wochen, eine Verkürzung der Frist ist 

möglich, wenn es keinen Widerspruch seitens eines Mitglieds der Ethik-Kommission gibt. Ein 

Widerspruch ist innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt der Einladung an den*die Vorsitzende*n 

zu richten. Die vorläufige Tagesordnung ist mindestens zwei Wochen vor der Sitzung an die 

Mitglieder der Ethik-Kommission zu übermitteln. Änderungen oder Ergänzungen sind 

mindestens zehn Tagen vor der Sitzung durch die Mitglieder der Ethik-Kommission mitzuteilen. 

Die endgültige Tagesordnung und mögliche Tagungsunterlagen werden sieben Tage vor der 

Sitzung an die Mitglieder der Ethik-Kommission versendet. Kurzfristige Ergänzungen der 

Tagesordnungen sind mit einfacher Mehrheit, ggf. auch in der Sitzung, möglich. Angaben zum 

Gegenstand der Sitzung, des Hinweises oder dem Stand der Ermittlungen in der Ethik-

Kommission darf die Einladung nur enthalten, wenn die Anforderungen an den notwendigen 

vertraulichen Umgang mit den offenbarten Informationen eingehalten werden. 

4. Die Sitzung wird von dem*der Vorsitzenden geleitet. 

 
Vorstandsmitglied, die Good Governance-Beratungsstelle, die Referent*innen für Schutz vor Gewalt der dsj bei 
Hinweisen, die interpersonale Gewalt zum Gegenstand haben, das Ressort Personal, der Betriebsrat. Hinweise 
können auch direkt bei der Ethik-Kommission abgegeben werden.  
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5. Über jede Sitzung wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt. Das Protokoll ist innerhalb von drei 

Wochen nach der Sitzung den anderen Kommissionsmitgliedern zuzuleiten. Anmerkungen sind 

innerhalb von weiteren 14 Tagen an den*die Protokollführer*in zu richten. Über diese 

Anmerkungen wird in der nächsten Sitzung beraten; anschließend wird das – ggf. geänderte – 

Protokoll angenommen. Anmerkungen der Mitglieder zum Protokoll sowie die ggf. beschlossene 

Revision des Protokolls werden ebenfalls dokumentiert. 

6. Zur Beschlussfähigkeit müssen mindestens zwei Mitglieder der Ethik-Kommission anwesend 

sein. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. 

Enthaltungen sind möglich. Das Stimmergebnis wird im Protokoll dokumentiert. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der*des Vorsitzenden. 

7. Die Sitzungen der Ethik-Kommission sind nicht öffentlich.  

8. Als ständige Gäste nehmen die Mitarbeiter*in der Good Governance-Beratungsstelle sowie das 

für Compliance zuständige Vorstandsmitglied teil. Die Ethik-Kommission entscheidet fallbezogen, 

bei welchen Beratungspunkten eine reine interne Behandlung – ohne die ständigen Gäste – 

vorzunehmen ist. 

9. Sitzungen der Ethik-Kommission können auch per Videokonferenz durchgeführt werden. Die 

Zugangsdaten zu einem sicheren Videokonferenzsystem werden durch die DOSB Good 

Governance-Beratungsstelle zur Verfügung gestellt.   

V. Geschäftsführung 

Die laufenden Geschäfte der Ethikkommission werden durch die*den Vorsitzende*n geführt. Zur 

administrativen Unterstützung der Tätigkeit der Ethik-Kommission stehen der*dem Vorsitzenden 

hauptamtliches Personal des DOSB – in erster Linie das für Compliance zuständige 

Vorstandsmitglied sowie die Good Governance-Beratungsstelle – zur Verfügung. Die Good 

Governance-Beratungsstelle unterliegt einer besonderen Verschwiegenheitspflicht auch gegenüber 

dem DOSB.  

VI. Vertraulichkeit und Verschwiegenheitspflicht 

1. Alle Informationen und personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit dem Hinweis und 

dessen Bearbeitung den Mitgliedern der Ethik-Kommission offenbart und bekannt werden, sind 

sorgsam und vertraulich zu behandeln.  

2. Insbesondere sind die Identitäten der*des Hinweisgeberin*s, der beschuldigten Person sowie 

sonstiger in dem Hinweis benannter Personen und der Zeug*in zu schützen.  

3. Sofern es für die Bearbeitung des Hinweises sowie den ordnungsgemäßen Verfahrensablauf 

entsprechend der hiesigen Verfahrensordnung nicht anderweitig erforderlich ist, sind die 

personenbezogenen Daten sämtlicher am Verfahren beteiligten Personen zu pseudonymisieren. 

Dies gilt auch für die Übermittlung des Abschlussberichts an das Entscheidungsgremium. 

4. Die Mitglieder der Ethik-Kommission sind verpflichtet, eine separate Erklärung zur 

Vertraulichkeit und Verschwiegenheit zu unterzeichnen und an die DOSB Good Governance 

Beratungsstelle zu übersenden. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit gilt für die Mitglieder 

der Ethik-Kommission auch nach dem Ende des Verfahrens bzw. nach Ausscheiden aus der 

Kommission.  

5. Die Ethik-Kommission verarbeitet personenbezogenen Daten während der Ermittlung des 

Sachverhalts entsprechend den anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften. Eine 

Datenschutzinformation nach Artikel 13, 14 DSGVO wird unter dem nachfolgenden Link 

bereitgehalten. Von der Ethik-Kommission befragten Personen ist die Datenschutzinformation 

spätestens zu Beginn der Befragung zur Verfügung zu stellen.  

https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/datenschutz/DOSB-Datenschutzhinweise-v3.pdf
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VII. Verfahrensablauf 

1. Besorgnis der Befangenheit  

a) Ein Mitglied der Ethik-Kommission muss die Besorgnis der eigenen Befangenheit erklären, 

wenn in seiner*ihrer Person Gründe vorhanden sind, die den Anschein erwecken können, 

dass er*sie nicht unparteiisch ist. Diese Verpflichtung gilt während der gesamten 

Verfahrensdauer.  

b) Die Besorgnis der Befangenheit besteht insbesondere, wenn:  

aa) ein Mitglied der Ethik-Kommission ein direktes oder indirektes finanzielles, 

wirtschaftliches, politisches oder sonstiges Eigeninteresse am Ausgang des 

jeweiligen Verfahrens hat,  

bb) ein Mitglied der Ethik-Kommission gegenüber einer beteiligten Person 

voreingenommen ist, außerhalb des laufenden Verfahrens seine Meinung über 

dessen Verlauf oder Ausgang kundtut oder sich im Verfahren unsachlich oder 

verletzend hinsichtlich einer beteiligten Person äußert, 

cc) ein Mitglied der Ethik-Kommission ein besonderes persönliches Näheverhältnis zu 

einer beteiligten Person hat, insbesondere verwandt oder verschwägert mit dieser 

ist,  

dd) sich ein Mitglied der Ethik-Kommission bereits in anderer Funktion außerhalb seiner 

Tätigkeit in der Ethik-Kommission mit dem Fall befasst hat.  

ee) Im Zweifel sind die zu § 24 StPO entwickelten Grundsätze heranzuziehen. 

c) Mitglieder, bei denen die Besorgnis der Befangenheit besteht, müssen dies vor dem 

Verfahrensbeginn gegenüber den anderen Mitgliedern der Ethik-Kommission unverzüglich 

mitteilen. Die Mitglieder der Ethik-Kommission – unter Ausschluss des potenziell 

befangenen Mitglieds – prüfen innerhalb einer Frist von zwei Wochen, ob eine weitere 

Mitarbeit des potenziell befangenen Mitglieds möglich ist. Die nach Abschluss der Prüfung 

getroffene Entscheidung ist zu begründen. Während der Prüfung ruht das Verfahren zur 

Untersuchung des Hinweises. Ist eine weitere Mitarbeit des potenziell befangenen Mitglieds 

nicht möglich, so scheidet dieses mit sofortiger Wirkung für die Dauer dieser Untersuchung 

aus der Bearbeitung dieses Falles aus. Solange die Fallbearbeitung andauert, führt die 

Ethik-Kommission in reduzierter Mitgliederanzahl die Untersuchung durch. Insofern die 

Beschlussfassung nicht mehr gegeben ist, wird der Hinweis zur weiteren Bearbeitung an die 

Zentrale Hinweisstelle weitergeleitet.  

d) Wird von einer beteiligten Person gegenüber einem Mitglied der Ethik-Kommission der 

begründete Vorwurf der Besorgnis der Befangenheit erhoben, wird ebenfalls wie vorstehend 

verfahren. 

e) Die Vorwürfe und die nachfolgenden Vorgänge sind in der Fallakte nachvollziehbar zu 

dokumentieren (näheres zu den Anforderungen an die Dokumentation unter VII. 4.). 

2. Hinweise 

a) Hinweise können bei der Ethik-Kommission direkt, der Zentralen Hinweisstelle, der DOSB 

Ombudsstelle oder bei einer innerhalb des DOSB zuständigen Stelle2 erfolgen. 

b) Sollte der Hinweis bei einer innerhalb des DOSB zuständigen Stelle, bei der Zentralen 

Hinweisstelle oder bei der Ombudsstelle eingegangen sein, leiten diese den Hinweis 

umgehend an die Ethik-Kommission weiter. Die Weitergabe erfolgt jedoch nur, wenn der*die 

Hinweisgeber*in mit der Weitergabe des Hinweises und/oder der persönlichen Daten 

 
2 Direkte*r Vorgesetzte*r, Compliance-Verantwortlicher, Good Governance-Beratungsstelle, die Referent*innen 
für Schutz vor Gewalt der dsj bei Hinweisen, die interpersonale Gewalt zum Gegenstand haben, Ressort 
Personal, Betriebsrat 
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einverstanden ist. Die Weiterleitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen, sofern die 

Anforderungen an den notwendigen vertraulichen Umgang mit den offenbarten Informationen 

eingehalten werden.  

c) Eine Weitergabe von anonymen Hinweisen an die Ethik-Kommission ist ebenfalls möglich.  

d) Richtet sich der Hinweis gegen hauptamtliche Mitarbeiter*innen, informiert die Ethik-

Kommission unverzüglich den für den Bereich Personal zuständigen Vorstand des DOSB 

über den Eingang und den Gegenstand des Hinweises zur Erfüllung der sich hieraus 

ergebenden arbeitsrechtlichen Rechte und Pflichten. Sollte der für den Bereich Personal 

zuständige Vorstand selbst betroffen sein oder sich in einem Interessenkonflikt befinden, 

informiert die Ethik-Kommission den*die Vorstandsvorsitzende*n. 

e) Erfolgt ein Hinweis zwischen der offiziellen An- und Abreise zu internationalen Multi-Sport-

veranstaltungen und betrifft diese ein Teammitglied der deutschen Delegation, unterrichtet 

die Ethik-Kommission die Mannschaftsleitung - ggf. ohne das etwaig betroffene Mitglied der 

Mannschaftsleitung - hierüber unverzüglich, aber unter Wahrung eines notwendigen Opfer- 

und Hinweisgeberschutzes. Dies beinhaltet auch Hinweise, die sich auf die jeweilige Multi-

Sportveranstaltung beziehen, jedoch erst nach dem Ende der Multi-Sportveranstaltung 

bekannt werden.  

f) Wenn im Nachgang weitere Unterlagen bei einer Meldestelle eingehen, leitet diese sie, 

soweit zulässig, ebenfalls unverzüglich an die Ethik-Kommission weiter. 

g) Die Ethik-Kommission dokumentiert den Eingang des Hinweises unter Verwendung einer 

Fallnummer, die durch die Ethik-Kommission festgelegt wird.  

h) Die Ethik-Kommission bestätigt dem*der Hinweisgeber*in, soweit dessen*deren 

Kontaktdaten vorliegen, unter Nennung der zugewiesenen Fallnummer den Eingang des 

Hinweises innerhalb von einer Woche. Die Eingangsbestätigung lautet wie folgt:  

„Sehr geehrte*r Hinweisgeber*in, vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Hinweise auf 

Rechtsverletzungen und Regelverstöße nehmen wir sehr ernst und untersuchen diese 

gemäß den internen Vorgaben. Wir behandeln Ihren Hinweis vertraulich. Sollten wir im 

Rahmen der Untersuchung Ihres Hinweises weitere Informationen von Ihnen benötigen, 

kommen wir auf Sie zu.“  

Die Eingangsbestätigung darf darüber hinaus keine inhaltlichen Angaben zu dem Hinweis 

und/oder dessen Beurteilung enthalten. 

i) Die Ethik-Kommission legt eine Fallakte an, in der alle Dokumente abgelegt werden. 

3. Verfahren 

Die Bearbeitung eines Hinweises erfolgt in den nachfolgend beschriebenen Verfahrensschritten. Die 

Ethik-Kommission ist gehalten, das Verfahren zügig und ohne Verzögerung durchzuführen. Die 

Ethik-Kommission kann den beteiligten Personen Fristen setzen. Für einzelne 

Verfahrenshandlungen sieht die Verfahrensordnung verbindliche Mindestfristen vor.  

a) Sachverhaltsaufklärung 

aa) Zur Erforschung des Sachverhalts ist die Ethik-Kommission berechtigt, die nach ihrer 

Ansicht erforderlichen Informationen einzuholen, alle relevanten schriftlichen oder 

elektronischen Unterlagen anzufordern und sich hierfür auch der Hilfe der Organe und 

Mitarbeiter*innen des DOSB und der Mitglieder der deutschen Delegation zu bedienen.  

bb) Die Organe und Mitarbeiter*innen sind verpflichtet, bei der Sachverhaltsaufklärung 

durch die Ethik-Kommission mitzuwirken und die Informationen in der geforderten Art 

und Weise fristgemäß der Ethik-Kommission vorzulegen.  

cc) Zur Beurteilung des Sachverhalts kann die Ethik-Kommission sämtliche sachdienliche 

Beweismittel oder belastbare Indizien heranziehen, insbesondere: 
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• Gegenstände/Dokumente, 

• Aussagen der*des Hinweisgeberin*Hinweisgebers,  

• Aussagen von beschuldigten Personen, 

• Aussagen von Zeug*innen sowie 

• Ton- und Bildaufzeichnungen. 

dd) Zurückgewiesen werden Beweismittel, die durch Mittel oder über Wege beschafft 

wurden, die die Menschenwürde verletzen, die durch strafbares Verhalten erlangt 

wurden oder deren Verwendung strafbar wäre.  

ee) Offensichtlich unerhebliche Beweismittel sind nicht zu berücksichtigen. Die Ethik-

Kommission dokumentiert die Information nebst einer kurzen Begründung für ihre 

Unerheblichkeit in der Fallakte.  

ff) Fremdsprachige Dokumente sind zu übersetzen, notfalls durch eine*n einschlägig 

qualifizierte*n Übersetzer*in.  

b) Untersuchung eines Hinweises  

Folgende Untersuchungsgegenstände dienen als Leitfaden für die Überprüfung des Hinweises 

in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht: 

aa) Die in dem Hinweis benannten Vorgänge werden untersucht. 
bb) Die dargestellten Abläufe und Geschehnisse werden auf Konsistenz überprüft. 
cc) Der Hinweis wird mit vorliegenden anderen Quellen abgeglichen. 
dd) Die Glaubwürdigkeit der*des Hinweisgeberin*Hinweisgebers wird untersucht, 

insbesondere die Motivation zur Abgabe des Hinweises (z.B. persönliche Einbindung in 
den Sachverhalt). 

ee) Die behauptete Verletzung von geltendem Recht und verbandsinternen Vorschriften 
wird untersucht. 

c) Allgemeine Anhörungen oder Aufforderungen zur Stellungnahme von Personen 

aa) Anhörungen oder Aufforderungen zur Stellungnahme von Personen sind nach 

pflichtgemäßem Ermessen der Ethik-Kommission durchzuführen. Sie sind grundsätzlich 

nicht zwingend Bestandteil einer ordnungsgemäßen Bearbeitung des Hinweises. 

Allerdings darf die Ethik-Kommission eine Fallbearbeitung nicht abschließen, ohne die 

beschuldigte Person über den Hinweis und die Untersuchung zu informieren und ihr die 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

bb) Anzuhörende Personen sind grundsätzlich in Textform zu einem Anhörungstermin zu 

laden bzw. zu einer Stellungnahme aufzufordern. Die Anhörungen sollen nach 

Möglichkeit in Präsenz stattfinden. Liegen wichtige Gründe vor, kann eine Anhörung im 

Einzelfall auch per Videokonferenz erfolgen, wobei die Zugangsdaten durch die Good 

Governance-Beratungsstelle zur Verfügung gestellt werden. 

cc) Die anzuhörende Person kann bei einer Befragung eine unabhängige Person oder eine 

Rechtsberatung hinzuziehen. 

dd) Anhörungen von beschuldigten Personen sind grundsätzlich von mindestens zwei 

Mitglieder der Ethik-Kommission durchzuführen. Die Ethik-Kommission kann 

entscheiden, dass im Einzelfall Anhörungen von Zeug*innen auch durch ein einzelnes 

Mitglied der Ethik-Kommission alleine durchgeführt wird. 

ee) In der Einladung zur Anhörung bzw. der Aufforderung zur Stellungnahme wird die 

Fallnummer angegeben und der Gegenstand des Verfahrens in groben Zügen benannt. 

Zudem werden die Kontaktdaten der Ethik-Kommission mitgeteilt. 

ff) Die Personen sind darauf hinzuweisen, dass sie grundsätzlich nicht verpflichtet sind, bei 

der Sachverhaltsermittlung mitzuwirken. Verpflichtet zur Mitwirkung sind nur 
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Beschäftigte des DOSB, soweit die Befragung arbeitsvertraglich vereinbarte Tätigkeiten 

des Beschäftigten betrifft. 

gg) Ladungen und/oder Aufforderungen zur Abgabe einer Stellungnahme erfolgen 

grundsätzlich mit einer Frist von zwei Wochen. Die geladene Person wird aufgefordert, 

innerhalb einer festgesetzten Frist anzugeben, ob sie im Falle des Nichterscheinens 

zum Ladungstermin anderweitig eine Stellungnahme abgeben wird. Dazu wird ebenfalls 

grundsätzlich eine Frist von zwei Wochen gesetzt. 

hh) Die Ladung ist in der Fallakte zu dokumentieren. 

ii) Die Befragung ist zu protokollieren. Das Protokoll wird der*dem Befragten nach Ende 

der Sitzung vorgelegt, ist von dieser*diesem und der*dem Protokollanten zu 

unterschreiben und anschließend in der Fallakte abzulegen. Erfolgt durch den*die 

Befragte*n keine Unterschrift, wird das Protokoll dem*der Befragten vorgelesen und in 

der Fallakte dokumentiert, dass keine Unterschrift geleistet wurde.  

d) Befragung und Information der*des Hinweisgeberin*Hinweisgebers 

aa) Die Ethik-Kommission kann nach ihrem Ermessen die*den Hinweisgeber*in um 

weitergehende Informationen ersuchen und ihr*ihm Gelegenheit zur ergänzenden 

Stellungnahme bzw. Anhörung geben. 

bb) Die Ethik-Kommission informiert die*den Hinweisgeber*in zwei Monate nach 

Bestätigung des Eingangs des Hinweises über den derzeitigen Stand des 

Ermittlungsverfahrens, soweit das Verfahren nicht bereits abgeschlossen worden ist. 

Bei einer umfangreichen Bearbeitung beträgt die Frist zur Information fünf Monate. Die 

Gründe für die Verlängerung der Frist sind der hinweisgebenden Person mitzuteilen. 

e) Befragung von Zeug*innen 

aa) Sobald der Verfahrensstand es zulässt und eine Gefährdung von Untersuchungszweck, 

Hinweisgeber*in oder der beschuldigten Person nicht entgegensteht, befragt die Ethik-

Kommission die Zeug*innen. Die Einladung zu einem entsprechenden Gespräch hat in 

Textform zu erfolgen und muss den Gegenstand des Verfahrens in groben Zügen 

umreißen.  

bb) Eine Gefährdung des Untersuchungszwecks liegt u.a. dann vor, wenn der begründete 

Verdacht besteht, dass Beweise unterdrückt oder auf Beteiligte eingewirkt werden 

könnte. 

cc) Bei der Befragung darf die Identität der*des Hinweisgeberin*Hinweisgebers nicht 

offengelegt werden. Ebenso wenig dürfen Informationen und personenbezogene Daten, 

aus denen Rückschlüsse auf die Person der*des Hinweisgeberin*Hinweisgebers 

gezogen werden können, übermittelt werden. Etwas anderes gilt nur, wenn der*die 

Hinweisgeber*in der Offenlegung ihrer*seiner Person vorab in Textform zugestimmt hat. 

Die Geheimhaltungspflicht gilt auch für die Identität sonstiger in dem Hinweis genannter 

Personen, soweit dadurch nicht der Untersuchungsauftrag konterkariert wird. 

Personenbezogene Daten sind zu pseudonymisieren. 

dd) Die befragten Personen haben eine Verschwiegenheitspflicht gegenüber Dritten. 

Darüber sind die Personen im Rahmen der Unterrichtung zu informieren.  

f) Information und Gelegenheit zur Stellungnahme der beschuldigten Person 

aa) Sobald der Verfahrensstand es zulässt und eine Gefährdung von Untersuchungszweck, 

Hinweisgeber*in oder sonstigen beteiligten Personen nicht entgegensteht, wird der 

Betroffene über die ihn erhobenen Anschuldigungen unterrichtet. Ihm wird die 

Möglichkeit der Stellungnahme gegeben. Die Ethik-Kommission kann die beschuldigte 

Person zu den Vorgängen befragen, eine Einladung zu einem entsprechenden 
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Gespräch hat in Textform zu erfolgen und muss den Gegenstand des Verfahrens in 

groben Zügen umreißen.  

bb) Eine Gefährdung des Untersuchungszwecks liegt u.a. dann vor, wenn der begründete 

Verdacht besteht, dass Beweise unterdrückt oder auf andere Beteiligte eingewirkt 

werden könnte. 

cc) Die Ethik-Kommission darf eine Fallbearbeitung nicht abschließen, ohne die 

beschuldigte Person über die Untersuchung zu informieren und ihr die Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben. Eine Anhörung gilt als erfolgt, wenn die beschuldigte Person 

eine Anhörung abgelehnt hat bzw. innerhalb der angegebenen Frist keine 

Stellungnahme abgegeben hat. Der Abschluss der Fallbearbeitung ohne Anhörung der 

beschuldigten Person ist im Übrigen nur möglich, wenn dies zum Schutz von Leib und 

Leben der*des Hinweisgeberin*Hinweisgebers oder sonstiger Personen unerlässlich 

erscheint. Die Entscheidung für den Verzicht auf die Anhörung ist zu begründen und in 

der Fallakte zu dokumentieren.  

dd) Bei der Information darf die Identität der*des Hinweisgeberin*Hinweisgebers nicht 

offengelegt werden. Ebenso wenig dürfen Informationen und personenbezogene Daten, 

aus denen Rückschlüsse auf die Person der*des Hinweisgeberin*Hinweisgebers 

gezogen werden können, übermittelt werden. Etwas anderes gilt nur, wenn der*die 

Hinweisgeber*in der Offenlegung ihrer*seiner Person vorab in Textform zugestimmt hat. 

Die Geheimhaltungspflicht gilt auch für die Identität sonstiger in dem Hinweis genannter 

Personen, soweit dadurch nicht der Untersuchungsauftrag konterkariert wird. 

Personenbezogene Daten sind zu pseudonymisieren.  

g) Berichterstattung der Ethik-Kommission 

aa) Nach Abschluss der Untersuchung verfasst die Ethik-Kommission einen 

Untersuchungsbericht, aus dem insbesondere der Anlass des Verfahrens, dessen 

Ablauf und das Ergebnis der Untersuchung hervorgehen. Für den Fall der Feststellung 

eines Fehlverhaltens ist grundsätzlich eine Handlungsempfehlung abzugeben, um das 

festgestellte Fehlverhalten abzustellen, zu ahnden und künftig zu vermeiden. Hat sich 

die Verletzung geltenden Rechts oder verbandsinterner Regelungen nach Überzeugung 

der Ethik-Kommission bestätigt, wird der Hinweis im Untersuchungsergebnis als 

„begründet“ bezeichnet, anderenfalls als „unbegründet“. 

bb) Soweit eine Verletzung des geltenden Rechts oder verbandsinterner Regelungen 

festgestellt wurde, wird die Ethik-Kommission im Untersuchungsbericht auf Basis der 

Regularien des DOSB eine Sanktionsempfehlung aussprechen. Möglich ist auch die 

Empfehlung zur Stellung einer Strafanzeige. 

cc) Nach Erstellung des Untersuchungsberichtes informiert die Ethik-Kommission das 

zuständige Sanktionierungsgremium des DOSB (siehe nachfolgende Tabelle) sowie – 

falls der Hinweis über die DOSB Ombudsstelle oder Zentrale Hinweisstelle gemeldet 

wurde – die DOSB Ombudsstelle bzw. die Zentrale Hinweisstelle über das Ergebnis der 

Untersuchung. Handelt es sich um einen Hinweis, der sich gegen hauptamtliche 

Mitarbeiter*innen richtet, informiert die Ethik-Kommission neben dem Vorstand auch 

die*den Vorsitzende*n des Betriebsrats. 
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Für: Entscheidet über die Sanktionierung: 

hauptamtliche Mitarbeiter*innen  der Vorstand  

Mitglieder des Vorstands  das Präsidium 

Mitglieder des Präsidiums 
das Präsidium ohne das betroffene 
Präsidiumsmitglied 

Mitglieder der Kommissionen  
i.S.d. § 24 DOSB-Satzung 

der Vorstand 

Mitglieder der Athleten-Kommission  
(§ 26 DOSB-Satzung) 

die Athleten-Kommission ohne das 
betroffene Mitglied 

Mitglieder der Ethik-Kommission  
(§ 33 DOSB-Satzung) 

die Ethik-Kommission ohne das 
betroffene Mitglied 

Mitglieder der Beiräte das Präsidium 

Persönliche Mitglieder des DOSB das Präsidium 

Mitglieder der deutschen Delegation 
bei Multi-Sportveranstaltungen  

die jeweilige Mannschaftsleitung 

 

dd) Die Ethik-Kommission informiert den*die Hinweisgeber*in über das 

Untersuchungsergebnis. Die beschuldigte Person wird ebenfalls über das 

Untersuchungsergebnis und außerdem über die ausgesprochene Sanktionsempfehlung 

unterrichtet. Er*Sie wird darauf hingewiesen, dass die Sanktionierung durch das 

zuständige Sanktionierungsgremium des DOSB erfolgt. Die Untersuchung ist damit 

durch die Ethik-Kommission grundsätzlich abgeschlossen. 

4. Dokumentation  

a) Die Dokumentation der Untersuchung in der Fallakte muss vollständig, korrekt und 

nachvollziehbar sein. Die Dokumentation aller Informationen erfolgt ausschließlich in einem 

gegen den unberechtigten Zugriff Dritter ausreichend geschützten elektronischen Format. 

b) Zugang zu der Dokumentation haben während des laufenden Verfahrens nur die Mitglieder 

der Ethik-Kommission. Die Good Governance Beratungsstelle kann bei der Dokumentation 

unterstützen. 

c) Folgende Dokumente sind in der Fallakte enthalten: 

• Ggf. Übermittlung des Vorgangs von der DOSB Ombudsstelle oder der Zentralen 
Hinweisstelle mit Datum, 

• Ggf. Eingangsbestätigung ggü. der DOSB-Ombudsstelle oder der Zentralen 
Hinweisstelle, 

• Eingangsbestätigung ggü. dem*der Hinweisgeber*in, soweit kein anonymer Hinweis 
vorliegt, 

• Fallnummer, 

• alle Protokolle der Sitzungen der Ethik-Kommission, 

• Untersuchungsauftrag, 

• Ladungen von Personen zur Anhörung bzw. Aufforderungen zur Stellungnahme, 

• Protokolle über Anhörungen, 

• Stellungnahmen von Personen, 
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• sonstige Korrespondenz mit den beteiligten Personen und Verbänden, 

• Ergebnisse von Verfahrensschritten, 

• der unterzeichnete und mit Datum versehene Untersuchungsbericht der Ethik-
Kommission mit Sanktionsempfehlung, 

• Ggf. Nachweis über die vom Sanktionierungsgremium des Verbandes ausgesprochene 
Sanktion. 

5. Berichterstattung der Ethik-Kommission 
a) Die Ethik-Kommission des DOSB legt jährlich der Mitgliederversammlung einen Bericht vor, 

der Auskunft darüber gibt, ob in den von ihr bearbeiteten Fällen den Grundsätzen der guten 

Verbandsführung entsprochen wurde oder nicht. 

b) Bei der Abfassung des Berichts wird die Ethik-Kommission die Rechte aller Beteiligten in 

angemessener Form berücksichtigten.  

c) Der Bericht wird für einen angemessenen Zeitraum auf der Internetseite des DOSB 

veröffentlicht.  

 

 

 

 


